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16.

Wählbarkeit

16.1 

1 Zum Feldgeschworenen wählbar (Art. 11 Abs. 4 Satz 2 AbmG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 des 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes – GLKrWG) ist jede Person, die am Tage der Wahl

a)     Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,

b)     das 18. Lebensjahr vollendet hat,

c)     seit mindestens drei Monaten eine Wohnung in der Gemeinde hat.

2 Die Wohnung bestimmt sich nach Art. 39 Abs. 1 Nr. 3 des GLKrWG und stellt grundsätzlich eine 
melderechtliche Haupt- oder Nebenwohnung in der Gemeinde dar.

3 Für Personen die mit keiner Wohnung gemeldet sind, ist auf den gewöhnlichen Aufenthalt abzustellen.

4 Sofern ein Feldgeschworener in weiteren Gemeinden eine melderechtliche Wohnung unterhält, kann er auch 
in diesen Gemeinden als Feldgeschworener tätig sein.

5 Eine Person, die in einer Gemeinde die Wählbarkeit infolge des Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines 
Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar (Art. 39 Abs. 1 Nr. 3 in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 4 GLKrWG).

16.2

Zum Feldgeschworenen kann nicht gewählt werden (Art. 11 Abs. 4 Satz 2 AbmG in Verbindung mit Art. 
39 Abs. 2 Nr. 1 bis 8 GLKrWG), wer

a) infolge deutschen Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,

b) infolge deutschen Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzt,

c) sich wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet,

d) von einem deutschen Gericht im Disziplinarverfahren zur Entfernung aus dem Dienst oder zur 

Aberkennung des Ruhegehalts rechtskräftig verurteilt worden ist,

e) von einem deutschen Gericht rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die den Verlust der

Beamtenrechte zur Folge hatte,

f) von einem deutschen Gericht oder einem Gericht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union 

rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 

den Verlust der Beamtenrechte zur Folge hätte, in den auf die Rechtskraft folgenden fünf Jahren,

g) nachweisbar nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung 

im Sinn des Grundgesetzes und der Verfassung einzutreten, oder

h) nachweisbar dienstunfähig ist.

16.3

Unabhängig vom Geschlecht sind alle Personen in gleicher Weise zum Amt des Feldgeschworenen 
zugelassen (Art. 3 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes).



Wahl

17.1

1 Die Feldgeschworenen sollen selbst darauf achten, dass nach dem Ausscheiden eines ihrer Mitglieder
möglichst bald eine Nachwahl vorgenommen wird.

2 Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, macht der erste Bürgermeister die Feldgeschworenen 
auf ihre Verpflichtung zur Nachwahl aufmerksam und weist sie darauf hin, dass an Stelle der 
Feldgeschworenen gemäß Art. 11 Abs. 3 Satz 3 AbmG der Gemeinderat die Wahl vornimmt, wenn die 
Feldgeschworenen ihrer Verpflichtung zur Nachwahl nicht innerhalb eines halben Jahres nachkommen 
(§ 4 Abs. 1 FO).

17.2

Sind die Feldgeschworenen nach Gemeindeteilen aufgestellt, obliegt die Nachwahl den 
Feldgeschworenen des betreffenden Gemeindeteils.

17.3

Zur Wahl eines Feldgeschworenen ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der noch vorhandenen 
Feldgeschworenen, mindestens jedoch von drei Feldgeschworenen, erforderlich (§ 4 Abs. 2 Satz 1 
FO).

17.4

1 Gewählt wird, wenn kein Mitglied widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst durch Stimmzettel.

2 Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wählen (Art. 92 Abs. 1 BayVwVfG in Verbindung mit § 4 
Abs. 2 Satz 2 FO).

3 Leiter der Wahl ist der Obmann der Feldgeschworenen, bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter, 
bei Verhinderung beider der Dienstälteste der anwesenden Feldgeschworenen (§ 4 Abs. 2 Satz 3 FO).

17.5

1 Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten erhalten hat.

2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los (Art. 92 Abs. 2 
BayVwVfG in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Satz 2 FO).

17.6

Der Obmann hat den zum Feldgeschworenen Gewählten von der Wahl zu verständigen und 
aufzufordern, binnen einer Woche zu erklären, ob er die Wahl annimmt (§ 4 Abs. 3 FO).

17.7

1 Die Wahl zum Feldgeschworenen kann ablehnen,

a)   wer das 60. Lebensjahr vollendet hat,

b)   wer einer Beschäftigung nachgeht, die eine häufige oder lang andauernde Abwesenheit von der 

Gemeinde mit sich bringt oder aus anderen Gründen die Wahrnehmung der Aufgaben eines 

Feldgeschworenen nicht zulässt,

c)   wer aus gesundheitlichen Gründen den Pflichten eines Feldgeschworenen nicht  nachkommen 

kann.

2 Die Ablehnung der Wahl ist binnen einer Woche nach der Aufforderung zur Erklärung über die 
Annahme der Wahl unter Angabe des Grundes der Gemeinde mitzuteilen; andernfalls gilt die Wahl als 
angenommen.

3 Der Gemeinderat, in gemeindefreien Gebieten die Kreisverwaltungsbehörde, entscheidet über die 
Zulässigkeit der Ablehnung (§ 4 Abs. 4 FO).

17.8

1 Die Feldgeschworenen können ihr Recht zur Nachwahl an den Gemeinderat abgeben.

2 Der Gemeinderat bestellt die Feldgeschworenen durch Wahl in geheimer Abstimmung nach Art. 51 
Abs. 3 der Gemeindeordnung – GO (Art. 11 Abs. 3 Satz 1 AbmG). 



3  Der Gemeinderat hat die Wahl außer bei der erstmaligen Aufstellung von Feldgeschworenen auch 
dann vorzunehmen, wenn die Feldgeschworenen nicht innerhalb eines halben Jahres eine Wahl 
zustande bringen oder wenn ihre Zahl unter drei zurückgegangen ist (Art. 11 Abs. 3 Satz 3 AbmG).

17.9

1 In gemeindefreien Gebieten werden die Feldgeschworenen von der Kreisverwaltungsbehörde bestellt,
eine Nachwahl durch die Feldgeschworenen findet hier nicht statt (Art. 11 Abs. 7 Satz 3 AbmG).

 2 Für die gemeindefreien Gebiete sollen Personen ausgewählt werden, die in den benachbarten 
Gemeinden ihren Wohnsitz haben (Art. 11 Abs. 7 Satz 2 AbmG).

3 In gemeindefreien Gebieten haben die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nach 
Aufforderung geeignete Personen für die Bestellung zu Feldgeschworenen vorzuschlagen.

18.

Verpflichtung

18.1

Die Feldgeschworenen werden auf Lebenszeit bestellt (Art. 11 Abs. 4 Satz 1 AbmG).

18.2

1 Die neu bestellten Feldgeschworenen werden auf ihr Amt verpflichtet (Art. 13 Abs. 2 Satz 1 AbmG).

2 Findet die Verpflichtung der neu bestellten Feldgeschworenen in Eidesform statt, wird folgende 
Eidesformel gesprochen: „Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
und der Verfassung des Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen, gewissenhafte und 
unparteiische Erfüllung meiner Amtspflichten, Verschwiegenheit und zeitlebens Bewahrung des 
Siebenergeheimnisses – so wahr mir Gott helfe

3 Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden (§ 5 Abs. 1 FO).

4 Erklärt ein Feldgeschworener, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten 
könne, hat er an Stelle der Worte „ich schwöre“ die Worte „ich gelobe“ zu sprechen oder das Gelöbnis 
mit einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft oder der Überzeugung seiner 
Weltanschauungsgemeinschaft entsprechenden gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten.

5 Die Nennung des Siebenergeheimnisses entfällt, falls ein solches Geheimnis nicht besteht.

6 Die Verpflichtung ist in den Akten der Behörde, welche die Verpflichtung vorgenommen hat, 
festzuhalten (Art. 13 Abs. 2 Satz 4 AbmG).

18.3

1 Die Verpflichtung neu bestellter Feldgeschworener kann dort, wo Feldgeschworenen-Vereinigungen 
bestehen, die regelmäßig Zusammenkünfte veranstalten, bei einer solchen Zusammenkunft in 
feierlicher Form vorgenommen werden. 

2 Vollzieht hierbei gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 3 AbmG die Kreisverwaltungsbehörde die Verpflichtung, 
soll der Landrat oder seine Vertretung persönlich tätig werden.

18.4

Der Obmann hat den Feldgeschworenen gegebenenfalls in das Siebenergeheimnis einzuweihen (§ 5 
Abs. 2 FO).

18.5

1 Dem Feldgeschworenen sind die für die Ausübung seines Amtes erforderlichen Vorschriften 
auszuhändigen.

2 Die Beschaffung obliegt der Gemeinde, in gemeindefreien Gebieten der Kreisverwaltungsbehörde.

3 Dem Feldgeschworenen kann durch die Gemeinde oder in gemeindefreien Gebieten durch die 
Kreisverwaltungsbehörde eine Bescheinigung über seine Bestellung ausgestellt werden, die den 
Feldgeschworenen ausweist.

4 Diese ist bei dem Ausscheiden aus dem Amt zurückzugeben



19.

Ausscheiden aus dem Amt

19.1

1 Ein Feldgeschworener scheidet aus dem Amt, wenn seine Wählbarkeit (Nr. 16) nicht mehr gegeben ist
(Art. 11 Abs. 5 Satz 1 AbmG), zum Beispiel bei Wegzug aus der Gemeinde.

2 Die Gemeinde soll den Obmann der Feldgeschworenen unterrichten, wenn sie über entsprechende 
Tatsachen Kenntnis erlangt.

19.2

1 Der Feldgeschworene kann durch mündliche oder schriftliche Erklärung gegenüber dem Obmann der 
Feldgeschworenen oder gegenüber dem ersten Bürgermeister sein Amt niederlegen (Art. 11 Abs. 5 
Satz 2 AbmG), wenn Gründe vorliegen, aus denen die Wahl zum Feldgeschworenen abgelehnt werden
kann (Nr. 17.7).

2 Der Gemeinderat, in gemeindefreien Gebieten die Kreisverwaltungsbehörde, entscheidet über die 
Zulässigkeit der Amtsniederlegung.

19.3

1 Ein Feldgeschworener kann ferner durch Beschluss von wenigstens zwei Dritteln der übrigen 
Feldgeschworenen abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (Art. 11 Abs. 5 Satz 3 AbmG). 

2 Ein wichtiger Grund liegt gemäß Art. 86 BayVwVfG insbesondere vor,

a) wenn der Feldgeschworene seine Pflicht gröblich verletzt hat, zum Beispiel wenn er  Abmarkungen 

vorgenommen hat, zu denen er nicht befugt ist,

b) wenn er sich seines Amtes unwürdig erwiesen hat, zum Beispiel durch eine vorsätzliche Straftat, 

für die eine Freiheitsstrafe verhängt worden ist, oder

c) wenn er seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann, zum Beispiel weil er hierzu 

gesundheitlich auf Dauer nicht mehr in der Lage ist.

19.4

Beträgt die Zahl der für die Beschlussfassung in Betracht kommenden Feldgeschworenen weniger als 
drei oder führen die Feldgeschworenen trotz Vorliegens eines wichtigen Grundes nicht innerhalb eines 
Jahres den Beschluss über die Abberufung herbei, so spricht der Gemeinderat im Benehmen mit den 
übrigen Feldgeschworenen die Abberufung aus (Art. 11 Abs. 5 Satz 4 und 5 AbmG).

19.5

In gemeindefreien Gebieten obliegt der Kreisverwaltungsbehörde die Entlassung von 
Feldgeschworenen aus dem Amt (Art. 11 Abs. 7 Satz 3 AbmG).

19.6

1 Ist die melderechtliche Wohnung oder der gewöhnliche Aufenthaltsort eines Feldgeschworenen von 
einer Änderung im Gebiet oder im Bestand einer Gemeinde betroffen, erlischt das Amt des 
Feldgeschworenen, sofern nicht eine Überleitung vorgesehen ist.

2 Bei der Eingliederung gemeindefreier Gebiete in das Gebiet einer Gemeinde erlischt das Amt der für 
das gemeindefreie Gebiet bestellten Feldgeschworenen.



Feldgeschworene 

Ort

  Neusiebener – Wahl – Protokoll 
 

Am …............................... 
                      Datum

 waren folgende Feldgeschworene von ..…..................................................................
                                                                                                                                                   Ort

zur Wahl eines Neusiebeners anwesend : 

Unterschriften für Anwesenheit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Wahlvorschlag eines Neusiebener:  

2. Wahlvorschläge:

3.       Neusiebener:
                              

Vorname                            Name                           Stimmenergebnis

4. Wahlergebnis: 

Obmann:  .........................................           Unterschrift:  .............................................
                                                                               Name                        

Bitte vorher über Wählbarkeitsvoraussetzungen auf unserer Internetseite informieren !

Dieses Protokoll ist der Gemeinde vorzulegen !

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

Mündlich Ja Nein
Geheim Ja Nein
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